
 
 
 
 
 

 

 

Bankverbindungen:  Öffnungszeiten Rathaus (Schloßstraße 2) und Bürgeramt (Schloßstraße 14): 
Volksbank im Wesertal eG  Montag 7.00 – 12.30 Uhr 13.30 – 16.00 Uhr Bürgeramt zusätzlich bis 17.00 Uhr geöffnet 
BIC: GENODEF1COP  Dienstag 7.00 – 12.30 Uhr 13.30 – 16.00 Uhr  
IBAN: DE04 2546 2680 0006 0011 00  Mittwoch 7.00 – 12.30 Uhr   
  Donnerstag 7.00 – 12.30 Uhr 13.30 – 18.00 Uhr  
Sparkasse Hameln-Weserbergland  Freitag 7.00 – 12.00 Uhr   
BIC: NOLADE21SWB      
IBAN: DE79 2545 0110 0003 0002 96  Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung 
     
Steuernummer 22/200/13345     
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Flecken Coppenbrügge, Rathaus · Schloßstraße 2 · 31863 Coppenbrügge 

13. August 2024 

INFORMATIONSSCHREIBEN  
 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

mit den Anmeldeunterlagen für Ihr Kind werden Ihnen die Formulare zur Ermittlung Ihres Kostenbeitrages 

ausgehändigt. Ab dem 01.08.2024 sind die Kostenbeiträge für die Nutzung der Kitas nach Ihrem Einkommen 

gestaffelt. Der Kostenbeitrag ist von allen Eltern für die Betreuung Ihrer Kinder unter Drei zu entrichten.  

 

Für Kinder ab drei Jahren zahlen Eltern einen Kostenbeitrag nur bei einer täglichen Betreuungszeit von mehr 

als 8 Stunden. In Niedersachsen gilt für Kinder ab drei Jahren die Beitragsfreiheit in Kitas bis zu einem Betreu-

ungsumfang von 8 Stunden am Tag. Entsprechend der Satzung wird ein Kostenbeitrag erhoben. Das Geträn-

kegeld bzw. die Mittagessenpauschale sind unabhängig der Beitragsbefreiung von den Eltern zu zahlen. 

 

Die Kindergartensatzung des Flecken Coppenbrügge regelt seit dem 01.08.2023 die Benutzung der Kinderta-

geseinrichtungen im Gemeindegebiet. Der Kostenbeitrag richtet sich in unserer Gemeinde nach der Betreu-

ungszeit, dem Einkommen des Haushalts, in dem das Kind lebt und der Anzahl der Geschwister. Es erfolgt eine 

Einstufung in 6 verschiedene Beitragsstufen.    

Die Mindestgebühr ist mit 28,00 € und die Höchstgebühr mit 75,00 € je Betreuungsstunde festgesetzt. 

   

Für die Festlegung Ihrer Beitragsstufe werden Sie gebeten, eine Selbsteinstufung vorzunehmen. Bitte geben Sie 

diese Selbsteinstufung möglichst schnell beim Flecken Coppenbrügge ab. Geben Sie keine Selbsteinstufung ab, 

wird die Gebühr automatisch in der höchsten Stufe festgesetzt. 

 

Der durch die Selbsteinstufung ermittelte Elternbeitrag gilt als vorläufig. Sie zahlen den vorläufig ermittelten 

monatlichen Kostenbeitrag bis zur Berechnung der tatsächlichen Beitragsstufe. Die endgültige Festlegung Ihrer 

Beitragsstufe erfolgt anhand Ihrer Angaben im Formular Verbindliche Erklärung zum Einkommen. Dieses muss 

innerhalb von 8 Wochen nach Vertragsbeginn zusammen mit allen erforderlichen Nachweisen über Ihre Ein-

künfte beim Flecken Coppenbrügge in einem geschlossenen Umschlag abgegeben werden. Geben Sie diese 

Unterlagen nicht ab, erfolgt automatisch die Einstufung für die Gebühr in der höchsten Stufe. 

 

Ihre Unterlagen reichen Sie bitte beim Flecken Coppenbrügge, Schloßstraße 2, 31863 Coppenbrügge ein.  

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter im Rathaus, Zimmer 1. 

 

Auf der Rückseite dieses Schreibens können Sie die Monatskosten am Beispiel Stunden ablesen. 

 



 
 
Es gibt verschiedene 6 Stufen. Die Mindestgebühr ist mit 28,00 € und die Höchstgebühren 75,00 € je Betreu-

ungsstunde festgesetzt.  

 

Wie hoch ist der Kostenbeitrag künftig? 
  
Monatliche Elternbeiträge für die Betreuung für Kinder unter Drei in den Kindertageseinrichtungen im Flecken Coppenbrügge      

 
Ihr Kita-Kostenbeitrag je Monatsbetreuungsstunde ergibt sich aus diesen Beträgen  

     

je Monats-  

betreuungsstunde 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

28,00 € 38,00 € 46,00 € 55,00 € 64,00 € 75,00 € 

                            Monatsbeitrag zu zahlen für eine Betreuung im Umfang von 

4 Stunden am Tag 112,00 € 152,00 € 184,00 € 220,00 € 256,00 € 300,00 € 

5 Stunden am Tag 140,00 € 190,00 € 230,00 € 275,00 € 320,00 € 375,00 € 

6 Stunden am Tag 168,00 € 228,00 € 276,00 € 330,00 € 384,00 € 450,00 € 

7 Stunden am Tag 196,00 € 266,00 € 322,00 € 385,00 € 448,00 € 525,00 € 

8 Stunden am Tag 224,00 € 304,00 € 368,00 € 440,00 € 512,00 € 600,00 € 

       

                            Betreuung mehr als 8 Stunden 

je weitere halbe Stunde 14,00 € 19,00 € 23,00 € 27,50 € 32,00 € 37,50 € 

je weitere volle Stunde 28,00 € 38,00 € 46,00 € 55,00 € 64,00 € 75,00 € 

 
 
Monatliche Elternbeiträge für die Betreuung für Kinder ab Drei in den Kindertageseinrichtungen im Flecken Coppenbrügge      
 
Ihr Kita-Kostenbeitrag je Monatsbetreuungsstunde ergibt sich aus diesen Beträgen  

     

je Monats-  

betreuungsstunde 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

28,00 € 38,00 € 46,00 € 55,00 € 64,00 € 75,00 € 

                            Monatsbeitrag zu zahlen für eine Betreuung im Umfang von 

bis 8 Stunden am Tag 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

                            Betreuung mehr als 8 Stunden 

je weitere halbe Stunde 14,00 € 19,00 € 23,00 € 27,50 € 32,00 € 37,50 € 

je weitere volle Stunde 28,00 € 38,00 € 46,00 € 55,00 € 64,00 € 75,00 € 

 

 

 

Wichtige Hinweise: Beitragsermäßigungen durch Geschwisterkinder sowie eine Beitragsübernahme durch den 
Landkreis Hameln-Pyrmont bei entsprechender Berechtigung sind möglich. 
 

 
 

Stand:  08/2024 
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I n f o r m a t i o n e n 
 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Flecken Coppenbrügge  
zur Aufgabenerfüllung nach SGB VIII und zur Feststellung der Kostenbeteiligung  
gem. § 22 NKiTaG (Bereich Kindertagesbetreuung) 
 
 
Transparenz- und Informationspflichten nach Artikel 13 und Artikel 14 DSGVO 
 
 

Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen: 
Flecken Coppenbrügge 
Thomas-Christian Küllig  
Schloßstraße 2 
31863 Coppenbrügge 

Fax: +49 05156 7819-40 
Tel.: +49 (0) 5156 7819-0 
E-Mail: flecken@coppenbruegge.de 

Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Behördlicher Datenschutzbeauftragter des Flecken Coppenbrügge 
Flecken Coppenbrügge 
Schloßstraße 2 
31863 Coppenbrügge 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@coppenbruegge.de 
 

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenerhebung                                                                                                                       
 

Auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 e) DSGVO in Verbindung mit den Sozialgesetzbüchern (SGB I, 
VIII und X) sowie Art. 6 Abs. 1 a) und Art. 9 Abs. 2 a) DSGVO erhebt und verarbeitet der Flecken 
Coppenbrügge ihre personenbezogenen Daten.  
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zum Zwecke: 

- der Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur  
- Gebührenfestsetzung nach der Kindergartensatzung 

Die Verarbeitung dieser Daten wird von uns auf das dem Zweck angemessene Maß beschränkt. 
   
 

Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer                                               
 

Ihre personenbezogenen Daten werden vernichtet, sobald sie für den oben genannten Zweck 
nicht mehr erforderlich sind. Darüber hinaus ergibt sich die Speicherung regelmäßig durch recht-
liche Vorschriften. Dementsprechend kann die Speicherung von personenbezogenen Daten bis zu 
10 Jahren dauern. 
 
 

Empfänger oder Kategorien der Empfänger der personenbezogenen Daten 
 

Im Rahmen der Aufgabenerfüllung werden Ihre personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, 
nur weitergegeben an: 

- die Personen und Stellen, die Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben zur Verwaltung der Kita-Kostenbeiträge benötigen  

- Kitas innerhalb der Zuständigkeit des Flecken Coppenbrügge, sofern im Zuge der Vergabe 
von Kita-Plätzen ein Austausch der Antragsdaten erfolgt. 

In anonymisierter Form werden Daten zur Planung und Statistik an den Landkreis Hameln-Pyr-
mont zur Erstellung des Kindertagesstättenbedarfsplans sowie an das Landesamt für Statistik in 
Niedersachsen übermittelt. 
Übermittelt werden dürfen nur die im Einzelfall zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben erforder-
lichen Daten. 
Eine Datenweitergabe an Drittländer oder an internationale Organisationen findet nicht statt. 
 
 

Hinweis zur Datenerhebung bei Dritten gem. Artikel 14 DSGVO 
 

Es erfolgt keine Datenerhebung bei Dritten gem. Artikel 14 DSGVO. 
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Hinweise für die Rechte der Betroffenen  
 

• Auskunftsrecht gem. Art 15 DSGVO:  
Sie haben das Recht auf Auskunft über Ihre hier verarbeitenden Daten und können die-
ses Recht per E-Mail unter flecken@coppenbruegge.de oder postalisch geltend machen. 

• Recht auf Berichtigung Ihrer hier verarbeiteten Daten, gem. Art. 16 DSGVO 
• Recht auf Vervollständigung Ihrer hier verarbeiteten Daten, gem. Art. 16 DSGVO 
• Recht auf Löschung Ihrer hier verarbeiteten Daten, gem. Art. 17 DSGVO 
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten, gem. Art. 18 DSGVO 
• Recht auf Datenübertragbarkeit, d.h. zur Herausgabe der über Sie verarbeiteten Daten  

in einem strukturierten Format, gem. Art. 16 DSGVO 
• Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO) 

Soweit die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf Grundlage einer Einwilligung 
erfolgt (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO), können Betroffene die Einwilligung widerrufen. Die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bleibt bis zum Zeitpunkt des Widerrufs unberührt (Art. 
7 Abs. 3 DSGVO). 

 
• Beschwerderecht: Sie haben als Betroffener gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich an die 

zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden.  
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstr. 5, 30159 Hanno-
ver,  
Tel.: 0511 - 120 4500 / Fax: 0511 - 120 4599; E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de 
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  Merkblatt Berechnung des monatlichen Beitrages.docx 
 
 
 
 

 

 

Bankverbindungen:  Öffnungszeiten Rathaus (Schloßstraße 2) und Bürgeramt (Schloßstraße 14): 
Volksbank im Wesertal eG  Montag 7.00 – 12.30 Uhr 13.30 – 16.00 Uhr Bürgeramt zusätzlich bis 17.00 Uhr geöffnet 
BIC: GENODEF1COP  Dienstag 7.00 – 12.30 Uhr 13.30 – 16.00 Uhr  
IBAN: DE04 2546 2680 0006 0011 00  Mittwoch 7.00 – 12.30 Uhr   
  Donnerstag 7.00 – 12.30 Uhr 13.30 – 18.00 Uhr  
Sparkasse Hameln-Weserbergland  Freitag 7.00 – 12.00 Uhr   
BIC: NOLADE21SWB      
IBAN: DE79 2545 0110 0003 0002 96  Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung 
     
Steuernummer 22/200/13345     
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Merkblatt - Berechnung des monatlichen Kostenbeitrages 
 
Die Ermittlung der Beiträge für die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder erfolgt gemäß § 10 und 11 
der Kindergartensatzung des Flecken Coppenbrügge. Wir richten uns hierbei nach dem SGB VIII sowie dem 
NKiTaG. 
 
Für die Berechnung ist das Jahresbruttoeinkommen der Familie maßgeblich, in dessen Haushalt das Kind lebt. 
Außerdem wird eine Geschwisterermäßigung gewährt. Jeweils für das älteste beitragspflichtige Kind wird der 
volle Kostenbeitrag erhoben, für das nächstjüngere wird der Betrag ermäßigt. 
 
Es erfolgt eine Einstufung in 6 verschiedene Beitragsstufen. Die Mindestgebühr ist mit 28,00 € und die Höchst-
gebühr mit 75,00 € je Betreuungsstunde festgesetzt. 
 
Wonach richtet sich die Höhe des Beitrages? 
Der Kostenbeitrag richtet sich in unserer Gemeinde nach der Betreuungszeit, dem Alter des Kindes und dem 
Einkommen der Eltern bzw. sonstigen sorgeberechtigten Personen sowie dem Jahresbruttoeinkommen.  
 
Welche Einkünfte werden zu Grunde gelegt? 
Die Berechnung des Beitrages ergibt sich aus steuerpflichtigen und steuerfreien Einkünften. Maßgeblich ist die 
Summe der positiven Einkünfte aus den sieben Einkunftsarten, die im Einkommensteuergesetz festgelegt sind. 
Diese sind: Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbstständiger Arbeit, aus nicht-
selbstständiger Arbeit, aus Kapitalvermögen, aus Vermietung und Verpachtung und sonstige Einkünfte. 
Kindergeld und Kinderzuschlag müssen angegeben werden, zählen jedoch nicht zu den Einnahmen. 
 
Welche Abzüge gibt es bei der Berechnung? 
Es werden Steuern, Sozialversicherungsbeiträge, Werbungskosten, Kinderfreibeträge, Unterhaltszahlungen so-
wie weitere nach EStG anrechenbare Abzugsbeträge berücksichtigt. 
 
Welche Unterlagen müssen eingereicht werden? 
Den Vordruck „Verbindliche Erklärung zum Einkommen“ für die endgültige Berechnung des Kostenbeitrags 
sowie die „Selbstauskunft“ zur vorläufigen Einstufung müssen Sie mindestens wieder einreichen.  
Für alle Einkünfte und Abzüge müssen Nachweise / Bescheide vorgelegt werden. 
Geben Sie diese Unterlagen nicht ab, erfolgt automatisch die Einstufung für die Gebühr in der höchsten Stufe. 
 
Auch, wenn Sie freiwillig in die Stufe 6 mit dem Höchstbeitragssatz eingestuft werden möchten, bitten wir Sie 
darum, dieses mit dem entsprechenden Kreuz auf einem der Formulare zu erklären. 
 
Wie hoch ist der monatliche Beitrag? 
Kinder unter 3 Jahren 
140,00 – 375,00 € für 25 Wochenstunden 
196,00 – 525,00 € für 35 Wochenstunden 
252,00 – 675,00 € für 45 Wochenstunden 

 
Kinder ab 3 Jahren 
0,00 € 
14,00 – 37,50 € 

für bis zu 40 Wochenstunden 
für 42,5 Wochenstunden 

 

28,00 – 75,00 € für 45 Wochensunden                                         Stand: März 2024 
 



          
     

Selbsteinstufung 

 

Kind:           geb. am:                

 

Kindertagesstätte:              

 

Name und Anschrift des/der Erziehungsberechtigten:          

 

                        

 
Bitte nehmen Sie bis zur endgültigen Einstufung durch den Flecken Coppenbrügge eine vorläufige Selbsteinstufung 

durch Ankreuzen der entsprechenden Stufe vor.  

 

Wichtige Hinweise: 

Bitte füllen Sie die Selbsteinstufung auf jeden Fall aus und geben diese bei ihrer Kita oder dem Flecken Coppenbrügge 

(im verschlossenen Umschlag) ab. Sofern Sie auf den Nachweis Ihrer Einkünfte verzichten wollen, erfolgt die Festsetzung 

des Kita- Beitrages in der höchsten Beitragsstufe. Kreuzen Sie bitte das entsprechende Feld an.  

 

Geben Sie keine Selbsteinstufung ab, wird Ihre zu zahlende Gebühr automatisch in Stufe 6 festgesetzt.  

Die Unterlagen zur Ermittlung Ihrer Beitragsstufe reichen Sie bitte beim Flecken Coppenbrügge ein. 

 
☒ 
☐ Stufe 1 

Empfänger von Wirtschaftlicher Jugendhilfe, SGB II-Leistungen, SGB XII-Leistungen, Wohngeld, 

Kinderzuschlag, AsylbLG oder Pflegegeld nach SGB VIII 
☐ Stufe 2  

Zur Einstufung sind die vollständigen Unterlagen einzureichen: 

Verbindliche Erklärung zum Einkommen zur Ermittlung des Kostenbeitrages für die Betreuung 

von Kindern mit entsprechenden Belegen 
 

☐ Stufe 3 
☐ Stufe 4 
☐ Stufe 5 
☐ Stufe 6 Einkommensnachweise sind nur erforderlich, wenn eine Überprüfung gewünscht wird 

 

Bei Selbsteinstufung in Stufe 6 bitte unbedingt eine der folgenden Aussagen ankreuzen: 

  ☐ Auf eine Überprüfung der Selbsteinstufung wird verzichtet. 

  ☐ Ich wünsche eine Überprüfung meiner Selbsteinstufung und werde meine Einkommensunterlagen  

      einreichen. 

 

               
Ort und Datum    Unterschrift Elternteil 1   Unterschrift Elternteil 2 

 

 

  
S t an d :  08/ 2024  
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1 Einstufungshilfe zur Selbsteinstufung                                                                                        

  Einstufungshilfe zur Selbsteinstufung                                                                                        

     
Bei der Einstufungshilfe handelt es sich um ein Hilfsmittel, welches Ihnen die Selbsteinstufung erleichtern soll. Sie soll Ihnen ermögli-

chen, ohne allzu großen rechnerischen Aufwand die Selbsteinstufung für Ihren Haushalt vorzunehmen.  

Für die Selbsteinstufung von Haushalten handelt es sich bei den Einkünften hauptsächlich um Einkünfte aus zu versteuernder Arbeit.  

Anleitung: 
  

Sie schauen zuerst in der linken Spalte nach der Anzahl der Kinder in Ihrem Haushalt.  

Anschließend schauen Sie in der Zeile daneben, welches Ihr anzusetzendes jährliches Bruttoeinkommen ist. 

Nun können Sie in der obersten Zeile Ihre Stufe ablesen. 

Beispiel für die Einstufung: 

Beispiel-Haushalt     
mit 4 Personen, davon 2 Kinder; die Kindergeld-berechtigt sind, also werden beide Kinder angerechnet; 

mit Bruttoeinkommen monatlich 6.000 € (1. Person mit 3.700 €, 2. Person mit 2.300 €); 

für das jüngere Kind unter Drei soll die Beitragsstufe für den monatlichen Kostenbeitrag ermittelt werden,  

Betreuung 35 Stunden pro Woche in einer Kindertageseinrichtung; 

 

Monatsbrutto von 6.000 € mal 12 Monate = 72.000 € Jahreseinkommen; davon pauschal 30% abziehen; 

anzusetzendes jährliches Bruttoeinkommen = 50.400 €     

 

In der Spalte [Anzahl der Kinder] ist dieses im Beispiel die 2. Dann wird innerhalb der Zeile der Bereich gewählt, in dem das anzusetzende  

jährliche Bruttoeinkommen liegt. Im Beispiel liegt das anrechenbare Einkommen bei 50.400 € und liegt somit im Bereich …bis 56.428,57 €.  

 

anzusetzendes jährliches Bruttoeinkommen = 50.400 €    

Stufe 2 wird abgelesen und eingetragen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der Rückseite sind die Einstufungshilfen mit Tabelle 1 und 2 zu finden. 
Unten kann der Monatsbeitrag abgelesen werden. Für das obige Beispiel ergibt sich ein monatlicher Kostenbeitrag von 266 €. 

Tabelle 1: Haushalte mit jährlichem Bruttoeinkommen von … (hier Pauschalabzug von 30 % der Einkünfte) 

Anzahl Kin-

der 
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

1  bis  40.714,29 

 

bis  51.428,57 

 

bis  62.142,86 

 

bis  72.857,14 

 

bis  83.571,43 

 

mehr als 83.571,43 

 2 bis  45.714,29 

 

bis  56.428,57 

 

bis  67.142,86 

 

bis  77.857,14 

 

bis  88.571,43 

 

mehr als 88.571,43 

 3 bis  50.714,29 

 

bis  61.428,57 

 

bis  72.142,86 

 

bis  82.857,14 

 

bis  93.571,43 

 

mehr als 93.571,43 

 

 

Er läuterungen zur  vor läuf igen Selbste instufung ab dem Kindergar tenjahr  2024/25 
   

HINWEISE: Die von Ihnen ermittelte Stufe tragen Sie bitte in die Selbsteinstufung ein. Aufgrund Ihrer Selbsteinstufung erhebt der Träger der 

Kindertagesstätte den monatlichen Elternbeitrag nach Maßgabe der Kindergartensatzung vom 10.07.2023. Es erfolgt zunächst eine vorläufige 

Festsetzung Ihres Beitrags. 
    

Die endgültige Stufe ermittelt der Flecken Coppenbrügge anhand Ihrer Angaben im Auskunftsbogen (Verbindliche Erklärung zum Einkom-

men). Die Zuordnung zu den Staffelstufen richtet sich nach der Höhe der maßgeblichen Einkünfte, welche um die anrechnungsfähigen Ab-

züge bereinigt werden. Über die ermittelte Stufe erhält der Träger der Kindertageseinrichtung eine Mitteilung. 

Das bereinigte Jahreseinkommen ist nicht mit Ihrem Bruttoeinkommen gleichzusetzen. Das Bruttoeinkommen fällt meist deutlich höher aus. 

Das Ergebnis kann gegebenenfalls eine abweichende Staffelstufe ergeben als in der Selbsteinstufung.  

Zu viel gezahlte Kostenbeiträge werden Ihnen erstattet. Zu wenig erhobene Beiträge werden nachgefordert.  

Die Unterlagen zur Ermittlung Ihrer endgültigen Beitragsstufe reichen Sie bitte beim Flecken Coppenbrügge ein. 
 

Ihr Kita-Kostenbeitrag je Monatsbetreuungsstunde ergibt sich aus diesen Beträgen (multipliziert mit der Stundenzahl pro Tag) 
     

je Monats-  

betreuungsstunde 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

28,00 € 38,00 € 46,00 € 55,00 € 64,00 € 75,00 € 



 
2 Einstufungshilfe zur Selbsteinstufung                                                                                        

 

 

 

Tabelle 1:  
hier erfolgt der Pauschalabzug von 30 % der Einkünfte 

ausgenommen: Beamte/-innen, Richter/-innen, Soldaten/-innen, Rentner/-innen und Versorgungsempfänger/-innen  ( Tabelle 2)  

Haushalte mit einem jährlichen Haushalts-Bruttoeinkommen von … 
 

Anzahl 

Kinder 
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

1  bis  40.714,29 € bis  51.428,57 € bis  62.142,86 € bis  72.857,14 € bis  83.571,43 € mehr als 83.571,43 € 
2 bis  45.714,29 € bis  56.428,57 € bis  67.142,86 € bis  77.857,14 € bis  88.571,43 € mehr als 88.571,43 € 

3 bis  50.714,29 € bis  61.428,57 € bis  72.142,86 € bis  82.857,14 € bis  93.571,43 € mehr als 93.571,43 € 

4 bis  55.714,29 € bis  66.428,57 € bis  77.142,86 € bis  87.857,14 € bis  98.571,43 € mehr als 98.571,43 € 

5 bis  60.714,29 € bis  71.428,57 € bis  82.142,86 € bis  92.857,14 € bis  103.571,43 € mehr als 103.571,43 € 

6 bis  65.714,29 € bis  76.428,57 € bis  87.142,86 € bis  97.857,14 € bis  108.571,43 € mehr als 108.571,43 € 

7 bis  70.714,29 € bis  81.428,57 € bis  92.142,86 € bis  102.857,14 € bis  113.571,43 € mehr als 113.571,43 €       
  

       

Tabelle 2: 
hier erfolgt der Pauschalabzug von 25 % der Einkünfte 

für: Beamte, Richter, Soldaten, Rentner und Versorgungsempfänger, Vorstandmitgliedern einer AG und Geschäftsführern einer GmbH  

Haushalte mit einem jährlichen Haushalts-Bruttoeinkommen von …  
 

Anzahl 

Kinder 
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

1 bis  38.000,00 € bis  48.000,00 € bis  58.000,00 € bis  68.000,00 € bis  78.000,00 € mehr als 78.000,00 € 
2 bis  42.666,67 € bis  52.666,67 € bis  62.666,67 € bis  72.666,67 € bis  82.666,67 € mehr als 82.666,67 € 

3 bis  47.333,33 € bis  57.333,33 € bis  67.333,33 € bis  77.333,33 € bis  87.333,33 € mehr als 87.333,33 € 

4 bis  52.000,00 € bis  62.000,00 € bis  72.000,00 € bis  82.000,00 € bis  92.000,00 € mehr als 92.000,00 € 

5 bis  56.666,67 € bis  66.666,67 € bis  76.666,67 € bis  86.666,67 € bis  96.666,67 € mehr als 96.666,67 € 

6 bis  61.333,33 € bis  71.333,33 € bis  81.333,33 € bis  91.333,33 € bis  101.333,33 € mehr als 101.333,33 € 

7 bis  66.000,00 € bis  76.000,00 € bis  86.000,00 € bis  96.000,00 € bis  106.000,00 € mehr als 106.000,00 € 

 

     

 

 

 

 

Ihr Kita-Kostenbeitrag je Monatsbetreuungsstunde ergibt sich aus diesen Beträgen  
     

je Monats-  

betreuungsstunde 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

28,00 € 38,00 € 46,00 € 55,00 € 64,00 € 75,00 € 

                            Monatsbeitrag zu zahlen für eine Betreuung im Umfang von 

4 Stunden am Tag 112,00 € 152,00 € 184,00 € 220,00 € 256,00 € 300,00 € 

5 Stunden am Tag 140,00 € 190,00 € 230,00 € 275,00 € 320,00 € 375,00 € 

6 Stunden am Tag 168,00 € 228,00 € 276,00 € 330,00 € 384,00 € 450,00 € 

7 Stunden am Tag 196,00 € 266,00 € 322,00 € 385,00 € 448,00 € 525,00 € 

8 Stunden am Tag 224,00 € 304,00 € 368,00 € 440,00 € 512,00 € 600,00 € 

  

 

 

 

S tand:  05/2024 



Erklärung zum Einkommen zur Erhebung 
von Kostenbeiträgen der Kita-Betreuung

Flecken Coppenbrügge
Kita-Kostenbeiträge ☐Erstantrag ☐Folgeantrag
Schloßstraße 2
31863 Coppenbrügge

Antragsteller/in

☐ Eltern ☐ Mutter ☐ Vater ☐ Pflegeperson/en
Wenn das Kind bei beiden Eltern lebt, bitte noch die 2. Person angeben.

Familienname 1. Person  Vorname

 
Familienname 2. Person  Vorname

 
Straße und Hausnummer  Postleitzahl  Ort

  
Telefonnummer  E-Mail-Adresse

 

Kind

Familienname des Kindes     Vorname des Kindes       Geburtsdatum

 
Kita-Beginn (Datum)   Name der Kindertagesstätte

   

weitere Kinder im Haushalt der beitragspflichtigen Eltern

Familienname des Kindes     Vorname des Kindes      Geburtsdatum

 
 
 

Angaben zum Einkommen

☐ Ich/Wir weise/n die Einkünfte nicht nach und bin/sind mit der Einstufung in die höchste Beitragsstufe (Stufe 6) 
 einverstanden.
☐ Ich/Wir weise/n die Einkünfte nach. (Bitte keine Original-Belege einreichen!)
 Meine/unsere Einnahmen und Ausgaben beziehen sich auf das Kalenderjahr

Erklärung zum Einkommen zur Erhebung von Kostenbeiträgen der Kita-Betreuung (Seite 1 von 3)



Einnahmen
Bitte alle Zeilen durch Ankreuzen eindeutig kennzeichnen und Belege beifügen. Nicht benötigte Felder in Ihren Belegen 
können geschwärzt werden.

Einnahmeart 1. Person 2. Person Kind beizufügender Beleg
Mutter Vater

Steuerpflichtige Einkünfte 

Nichtselbstständige Arbeit ☐ ☐ Steuerbescheid oder 
Verdienstbescheinigung
 
Selbstständige Arbeit ☐ ☐ Steuerbescheid 

Gewerbebetrieb ☐ ☐ ☐ Steuerbescheid 

Land- und Forstwirtschaft ☐ ☐ ☐ Steuerbescheid 

Kapitalvermögen ☐ ☐ Steuerbescheid 

Vermietung oder Verpachtung ☐ ☐ ☐ Steuerbescheid 

Sonstige Einkünfte (§ 22 EStG) ☐ ☐ ☐ Steuerbescheid 

Weitere Einkünfte 

Unterhalt oder Unterhaltsvorschuss ☐ ☐ ☐ Bescheid, Beschluss, Überweisungsbeleg

Leistungen nach dem BAföG ☐ ☐ Bewilligungsbescheid 

Lohnersatzleistungen jeweiliger Bescheid 
Arbeitslosengeld I ☐ ☐  

 Übergangsgeld ☐ ☐

 Kurzarbeitergeld ☐ ☐

 Insolvenzgeld ☐ ☐

   Mutterschaftsgeld ☐ ☐

 Elterngeld ☐ ☐

   Krankengeld ☐ ☐

 Krankengeld bei Erkrankung ☐ ☐
des Kindes 

Steuerfreie bzw. pauschal ☐ ☐ ☐ Steuerbescheid, Verdienstabrechnung
versteuerte Einnahmen oder 
geringfügige Beschäftigung

Wirtschaftliche Jugendhilfe ☐ ☐ ☐ Bescheid 

Wohngeld ☐ ☐ ☐ Wohngeldbescheid 

Kinderzuschlag ☐ ☐ Bescheid 

Bürgergeld, Grundsicherung ☐ ☐ ☐ Bescheid Jobcenter 
für Arbeitssuchende nach SGB II

Hilfe zum Lebensunterhalt, ☐ ☐ Bescheid 
Grundsicherung im Alter oder
Leistungen bei Erwerbsminderung
nach dem SGB XII
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Einnahmeart 1. Person 2. Person Kind beizufügender Beleg
Mutter Vater

Leistungen nach dem ☐ ☐ ☐ Bescheid
Asylbewerberleistungsgesetz 

Sonstige Einnahmen ☐ ☐ ☐ Belege
bitte sonstige Einnahmen hier angeben:

Am  wurde/n folgende Sozialleistungen beantragt:

     

Ausgaben
Bitte alle Zeilen durch Ankreuzen eindeutig kennzeichnen und Belege beifügen. Nicht benötigte Felder in Ihren Belegen 
können geschwärzt werden.

Von der Summe der positiven Einkünfte werden als Pauschalabzug 25 v.H. der Einkünfte bei Beamten, Richtern, Soldaten, 
Vorstandmitgliedern einer Aktiengesellschaft und Gesellschaftern oder Geschäftsführern einer GmbH, Rentnern und 
Versorgungsempfängern abgezogen. 
Ein Pauschalbetrag von 30 v. H. der Einkünfte wird bei allen Übrigen abgezogen.

  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 1. Person ☐ 2. Person ☐ bezieht Einkünfte für den Pauschalabzug von 25 v.H.

weitere Abzüge: (Zutreffendes bitte ankreuzen)
☐ Unterhaltsleistungen an Kinder oder sonstige Personen
☐ Behindertenpauschbetrag
☐ Kinderfreibetrag und Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- und Ausbildungsbedarf
☐ je Kind, für das Kindergeld oder ein Kinderfreibetrag gewährt wird 
☐ (Freibeträge nach § 32 Abs. 6 EStG)
☐ Werbungskosten pauschal oder 
☒ höhere Werbungskosten als der Arbeitnehmer-Pauschbetrag mit entsprechenden Nachweisen

Sonstige Erklärungen und Anzeigepflichten
Anzeigepflichten
Sollten sich im laufenden Kalenderjahr wesentliche Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen ergeben, sind Sie gemäß § 13 der Kindergartensatzung verpflichtet, dies dem Träger / der 
Gemeindeverwaltung unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
Dieses gilt insbesondere, wenn die Jahreseinkünfte der Haushaltsgemeinschaft um mehr als 15 % vermindert oder erhöht. 
Gründe hierfür sind Veränderungen in den persönlichen oder finanziellen Verhältnissen (z. B. Geburt eines Kindes, 
Arbeitslosigkeit, Lohnerhöhung, etc.) In diesem Fall ist eine Neuberechnung der Beitragsstufe notwendig.

Erklärung
Die vorstehenden Angaben sind vollständig und richtig. Weitere Einkünfte sind nicht vorhanden. Belege zu allen 
Einkünften sind beigefügt. Mir/uns ist bekannt, dass bei falschen und unvollständigen Angaben die Zuordnung in die 
höchste Staffelstufe erfolgt. Mit der Verarbeitung meiner/unserer Daten zum Zweck der Beitragserhebung bin ich bzw. 
sind wir einverstanden.
Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen wurde und zugestimmt wird.

    

    
Ort und Datum Unterschrift 1. Person Unterschrift 2. Person

Stand: 21.03.2024
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